
^scheint wöchentlich viermal:
Montag , Mittwoch , Freitag

und Samstag.

Bezugspreis vierteljährlich:
jei der Post abgeholt 2.10 M .,
-rach die Post zugestellt 2 .40M ..
ßir Montabaur monatl . 70 Pf .,
-urch unsere Agenturen ftei ins

Haus monatlich 75 Pfg.

Fernruf Nr . 18. flir den Mntenvesterwald Kreis.
(Amtliches Areisblatt .)

Schriftlestung,Dmck und Verlag von Georg Sauerborn in Montabaur.

Anzeigengebllhren für die
K-gespaltene kleine Zeile oder

deren Raum 20 Pfg.

Reklamen d.Doppelzeile 40 Pfg.

Anzeigen finden im ganzen
Kreise wirksamste Verbreitung.

Beilagen nach Übereinkunft.

Bestellungen werden jederzeit
angenommen.

Telegramm -Adresse:
Kreisblatt Montabaur.

Nr. 189. Montabaur,  Samstag , den 1. Dezember 1917. 50. Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Der Herr Staatssekretär des Kriegsernührungsamtes

at zur beschleunigten Aufbringung auch der leichteren
Schweine genehmigt , daß der Einheitspreis von 79 M

(im Kreise Biedenkopf 78 Ji)  bis zum 15. Januar 1918
gezahlt wird und außerdem für die gleiche Zeit ein Zu-
hlag, der betragen soll bei Schweinen im Gewicht
»ob mehr als 15—30 kg 18 ^ , von mehr als 30 —45 kg
14 Jt,  von mehr als 45 —60 kg 10 und von mehr
iß 60 —75 kg 6 J für das Stück.

Abdruck zur öffentlichen Kenntnis . Die Herren
lkrgermeifter ersuche ich um wiederholte ortsübliche
vckanntmachung, wobei Sie in jeder Weise darauf hin-
vilken wollen , daß alle entbehrliche « Schweine jeden
ßrwichts znr möglichst baldige « Ablieferung » ach
Siershahn gelange « . Eine beschleunigte Abgabe alle:
»icht den Haushaltungszwecken dienenden Schweine lieg::

dringende « allgemeinen Interesse « nd mus
»sn allen maßgebenden Stelle « eifrig geförder
»erden.

Montabaur,  den 26. November 1917.
Der Kgl . Landrat : Bertuch.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Zufolge Verfügung des Herrn Ministers des Innern

d für die Dauer des Krieges bei Brandschäden nur
ann Zählkarten auszufüllen , wenn der Schaden min-
stens 100 Mark beträgt . Ich ersuche dies für die Zu-

klnft zu beachten.
Montabaur,  den 29. November 1917.

Der König !. Landrat : Bertuch.

•t

5.

die Ortspolizeibehörden und die Herren Fleisch¬
beschauer des Kreises.

Spanferkel  unterliegen der Trichinenschau gemäß
1 des Gesetzes betr . Ausführung des Schlachtvieh - und

leischbeschaugesetzes vom 28 . Juni 1902 , G .-S . S . 229.
n gleicher Weise unterliegt auch ausländisches Schweine-
eisch, das nicht bereits auf einer deutschen Auslands-
äschbeschaustelle untersucht war , den allgemeinen Bestim
lumgen der Fleisch- und Trichinenschau.

Montabaur,  den 29. November 1917.
Der Kgl . Landrat : Bertuch.
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egsministerium.

NchtraBekmtinchW
Nr . W . I . 1680/10 . 17 K. R . A.

der Bekanntmachung Nr. w. l. 761/12. 15
R. A., vom 31. Dezember 1915, betreffend

rräußerungs-, Berarbeitungs- u. Bewegungs-
tbot für Web-, Trikot-, Wirk- u. Strickgarne.

| Vom 1. Dezember 1917. 1

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Snigl. Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kennt-
® gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach
k» allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
!Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschriften
h 8 6 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von

kiegsbedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-
letzbl. S . 376) bestraft *) wird . Auch kann der Betrieb

Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
»Haltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt
den.

*) 2JHt Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
M Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
‘®f«n verwirkt sind, bestraft:
« - . . .

wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei¬
seiteschafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft
oder kaust, oder ein anderes veräußerungs - oder <Lr-
werbsgeschäst über ihn abschließt;
wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu-
widerhandelt;
wer den erlassenen Ansführungsbestimmungen zuwider¬
handelt.

Artikel I.
8 4 der Bekanntmachung , betreffend Veräußerungs.

Berarbeitungs - u . Bewegungsverbot für Web-, Trikot -, Wirk-
und Strickgarne , vom 31 . Dezember 1915 — W . I . 761/12
15 K. R . A. — erhält folgende Fassung:

8 4.
Ausnahme « vom Veräntzernngsverbot.

Ausgenommen von den im § 3 getroffenen Anord
nungen sind:

1. von den im 8 2 unter A aufgeführten Web -, Trikot
und Wirkgarnen alle Noppen , Schleifen (Loopgarne
und solche Garne , welche mit einem oder mehreren
aus pflanzlichen Fasern hergestellten Fäden gezwirn:
sind;

2. von den im 8 2 unter B aufgefllhrten Strickgarnen
a) alle im Haushalt und in Hausgewerbebetrieben

zum Zwecke der eigenen Verarbeitung befind
lichen Mengen;

d) Sv vom Hundert der Vorräte , die sich am 31
Dezember 1915 bereits in Warenhäusern oder
in sonstigen offenen Ladengeschäften zum Klein
verkauf oder zum Verkauf an Hausgewerbe
betriebe befanden , sowie die nach Abzug dieser
Sv vom Hundert verbleibende Restmenge,
falls diese nicht mehr als 5 kg beträgt.

Diese Ausnahmen von dem Veräußerungsverbot greifen
jedoch nur hinsichtlich der in Ziffer 1 bzw . 2 b näher be
zeichneten Gegenstände und Mengen dann Platz , wenn

aa ) die Gegenstände , welche in Ziffer 2 b dieses
Paragraphen näher bezeichnet sind, zum Kleiu
verkauf unmittelbar für die Verarbeitung im
Haushalt und zum Verkauf an Hausgewerbe
betriebe auch weiterhin wirklich seilgehalten
werden;

bb ) der Verkaufspreis der einzelnen Sorten der in
Ziffer 1 und 2 b dieses Paragraphen näher
bezeichneten Gegenstände jeweils nicht höher
bemessen wird als der zuletzt vor dem 31. De¬
zember 1915 von demselben Verkäufer erzielte
Verkaufspreis zuzüglich 12 vom Hundert.

Wer trotz dieser Vorschriften die von dem Veräußerung^
verbot ausgenommenen Mengen zurückhält oder höhere
Verkaufspreise fordert , hat die Enteignung der Waren zu
gewärtigen.

Weitere Freigaben von Vorräten der im 8 2 unter B
näher bezeichnetn Strickgarne , soweit sie sich am 31. De
ember 1915 in Warenhäusern oder sonstigen offenen La-
»engeschästen zum Kleinverkauf oder zum Verkauf an

Hausgewerbebetriebe befanden , sind in Am sich' genommen
Einzelanträge auf Freigabe sind zu unte .lassen , weil sie
nicht berücksichtigt werden können.

Artikel II.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Dezember

917 in Kraft.
Frankfnrt (Main), den 1. Dezember 1917.

Stellvertretendes Generalkommando
des XVIII. Armeekorps.

Coblenz , den 1. Dezember 1917.
Sommandantnr der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstei « .
Ia 1, 18352 . 11. 17.

Kriegsministerinm.

NchtWsbtkilllillMchW
Nr . 1001/11 . 17. A10

zu der Bekanntmachung Nr. 1/7. 1̂7. aIO
vom 1. Juli 1917, betr. Beschlagnahme, Be-
tandserhebung und Höchstpreise für Salzsäure.

I Vom 1. Dezember 1917 . |

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni

851, in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dez. 1915
Reichs-Gesetzbl. S . 813 ) in Bayern auf Grund der Aller-
»öchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 —. des Gesetzes,

betr . Höchstpreise vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
S . 339), in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekanntmach¬
ungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Ja¬
nuar 1915» 23. März 1916 und 22. März 1917 (Reichs-

Gesetzbl. 1915 S . 25, 1916 S . 183 und 1917 S . 253)*).
— ferner auf Ersuchen des Königlichen Kriegsministeriums
— auf Grund der Bekanntmachung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April
1917 (Reichsgesetzbl. S . 376 )**) sowie der Bekanntmachung
über Auskunftspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichsgesetzbl.
S . 604)***) mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis
gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach den in der An¬
merkung abgedruckten Bestimmungen bestraft werden , so¬
fern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind.

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzumrlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 23 . Septembe ^ ^ 915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603 ) untersagt werden.

Artikel I.
8 13 der Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17. A.  10 erhält

die folgende Fassung:
8 13.

Preiszuschläge für Verpackung undI Versand von
Salzsäure.

A. Bestimmungen für Erzeuger und Wiederver-
käufer von Salzsäure.

1. Lieferung in Topfwagen.
a) Bei Stellung des Wagens durch den Verkäufer

darf eine Wagenmiete von nicht mehr als 60 Pf.
für je 100 kg verladenes Säuregewicht berechnet
werden . Dtzr Wagen ist spätestens an dem, dem
Ankunftstage auf der Station des Bestimmungs¬
ortes folgenden Werktage zu entleeren und zurück¬
zusenden . Für jeden Tag Verzögerung in der Rück¬
sendung darf dettr Empfänger eine 7 Mark für
den Wagen nicht überschreitende Gebühr berechnet
werden . Die Berechnung weiterer Gebühren , wie
für die Füllung u . dgl ., ist nicht zulässig.

(d Bei Stellung des Wagens durch den Säureem¬
pfänger ist die Berechnung von Gebühren , wie
für Füllung u . dgl ., nicht zulässig. Der vom
Säureempfänger gestellte Wagen ist spätestens am
zweiten Werktage nach Eingang zu füllen und
abzüsenden . Für jeden Tag Verzögerung in der
Absendung darf dem Versender eine 7 Mark für
den Wagen nicht überschreitende Gebühr berechnet
werden.

*) mt Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert

durch den die Höchstpreise überschritten werden oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (§§ 2
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseite'
schafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf
von Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht
nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise erlaffenen
Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 oder 2 ist die
Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemeffen,
um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den Fällen
der Nr. 2 überschritten werden sollte ; übersteigt der Mindestbetrag
Zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder
Imstände kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages
ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen
öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände , auf die
ich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

**) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschasst,
beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder kauft, oder
ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn ab¬
schließt,

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu ver¬
wahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt;

4. wer den erlaffenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt,

***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetztenF .ist erteilt oder
wiffentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer
vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe oder Geschäftsbücher
oder die Besichtigung oder Untersuchung der Betriebseinrichtungen
oder Räume verweigert , oder wer vorsätzlich die vorgeschriebenenLa»
^erblicher einzurichten oder zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis
>is zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit

einer dieser Strafen bestraft ; auch können Vorräte , die verschwiegen
worden sind, im Urteile als dem Staate verfallen erklärt werden
ohne Unterschied, ob sie dem Auskunstspflichtigen gehören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Bekannt¬
machung ve'pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt, oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer fahrlässig
die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unter¬
läßt , wird mit Geldstrafe bis zu 3600 Mark bestraft.



2 . Lieferung in Korbflaschen . -r
a ) Werden Korbflaschen durch den Verkäufer leihweise

gestellt so darf eine Mietgebühr von mcht mehr
als 1,75  Mark das Stück für jeden angefangenen
Zeitraum von 2 Monaten , vom Tage des Ver¬
sandes bis zum Tage der Rückkehr zum Saure-
verkäufer gerechnet , außerdem eine Fullgebuhr
von nicht mehr als 60 Pf . für je 100 kg Saure-
qewicht berechnet werden.

b) Bei käuflicher Ueberlassung der zur Verpackung
der Säure dienenden Flaschen an den Saure-
empfänger darf der Verkäufer außer einer Full-
gebühr von nicht mehr als 60 Pf . für je 100 kg
Säuregewicht berechnen:

für jede ganze (Vi ) Bandeifenkorbflasche von
rund 75 kg Fassungsvermögen nicht mehr als
10 .50 Mark für das Stück,

für jede ganze (* l234*6 / t) Werdenkorbslasche von
rund 70 kg Fassungsvermögen nicht mehr als
7.50 Mark für das Stück,

für jede halbe (»/, ) Weidenkorbflasche mit
einem Fassungsvermögen bis zu 40 kg (Demyohns)
nicht mehr als 9 Mark für das Stück.

Für Flaschen mit eingeschliffenem Stöpsel
darf ein Zuschlag von höchstens 1, 50  Mark für
das Stück zu vorstehenden Preisen berechnet werden.

Wird Rückgabe der Flaschen an den Ver¬
käufer vereinbart , so darf der Unterschied zwischen
dem Verkaufspreise und dem Rücknahrneprerse der
Flaschen nicht mehr betragen , als die Mietgebuhr
nach 2 a  für die vom Säureempfänger beanspruchte
Gebrauchszrit betragen haben würde.

«) Bei frachtfreier Zustellung der Flaschen durch den
Säureempfänger darf nur eine Fullgebuhr von
nicht mehr als 60 Pf . für je 100 kg Säuregewrcht
berechnet werden . ' ,

B . Bestimmungen für Wiederverkäufer von Salz¬
säure ( Händler ) .

1. Hat der Verkäufer , welcher nicht gleichzeitig Her¬
steller ist (Wiederverkäufer ), die Säure aus Topfwagen
selbst auf Flaschen abgefüllt , so darf er außer den Zu¬
schlägen nach Absatz A 2 einen weiteren Zuschlag von nicht
mehr als 50 Pf . für je 100 kg Säuregewicht berechnen.

2 . Bei Lieferung von Salzsäure der Reinheitsgrade 1,
2 , 3 des § 11 der Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17 . A 10,
betreffend Beschlagnahme . Bestandserhebung und Höchst¬
preise für Salzsäure , in kleineren Mengen als 5000 kg
unmittelbar von der Erzeugungsstelle frachtfrei Station
des Bestimmungsortes oder frei Schiff Bestimmungsort,
darf der Wiederverkäufe ! seinem Abnehmer einen Zuschlag
von nicht mehr als 3 Mark für je 100 ^ 8 Sauregewicht
über die im 8 11 der Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17 . A10 u
im vorstehenden Abschnitt A vexzeichneten Höchstpreise und
Zuschläge hinaus berechnen . f . , . . . ~

3 . Liefert der Verkäufer , welcher nicht gleichzeitig Her¬
steller ist (Wiederverkäuser ) , Salzsäure der Reinheitsgrade
1. 2 . 3 des 8 11 der Bekanntmachung Nr . 1/7 - 17 - A10
in kleineren Mengen als 5000 kg vom eigenen - ager , so
darf er für je 100 kg Säuregewicht über die tmj ll öet
Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17 . A10 und rn den Abschnitten
A und B1 verzeichneten Höchstpreise und Zuschluge hwaus
einen allgemeinen Zuschlag von höchstens 3 Mark berech
nen . ferner einen besonderen Zuschlag von : ..

a ) höchstens 3 Mark bei Lieferung frachtfrei Haus
des Säureempfängers unter Einschluß der Ueber-
nahme der Bruchgefahr und gegebenenfalls der
Abholung der entleerten Verpackung.

b ) höchstens 4 Mark bei Lieferung frachtfrei Station
des Bestimmungsortes oder frei Schiff Bestim¬

4 . Bei Lieferung von chemisch remer Salzsaure vom
Reinheitsgrad 4 des 8 H der Bekanntmachung Nr 1/7,
17 . A 10 in kleineren Mengen als 5000 kg darf der
Wiederverkäufe ! einen Zuschlag von höchstens 10 v . H.
über die im 8 U der Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17 . A iu
und in den Abschnitten A und Bl der voigeschrlebEu
Preise und Zuschläge hinaus , ferner die ihm ^ tmchnch
erwachsenen Kosten an Fracht und Rollgeld m Rechnung

Kleinverkauf . Beim Verkauf von Salzsäure aller
Reinheitsgrade in Mengen , welche 5 kg nicht überschreiten
darf der Wiederverkäuser die ihm bltz .zur Lieferungj t
sein Lager erwachsenen Unkosten , soweit ste den Bestim¬
mungen der Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17 . A 10 und b*
vorstehenden Vorschriften entsprechen , zuzüglich 10 Pf . für
jedes angefangene Kilogramm Säure berechnen.

Artikel II. ^ ini „
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Dezember 191/

in Kraft.
Frankfurt (Main ), den 1. Dezember 1917.

Stellvertretendes Generalkommando
18. Armeekorps.

Coblenz, den 1. Dezember>917.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreiistein.
Ial , Nr . 18272/11 . 17. _ _ _

Mt . paftpmfe . ° ° m 4 . Aagvst 1914 MeichS « - »« .
S 339 ). in ter Fnsjunn vom 17 . Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl . S . 5 >6 , in Verbindung mit den Bekanntmach¬
ungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21 . Ja¬
nuar 1915 , 23 m  z 1916 und 22 . Marz 1917 (Reichs-
Gesetzbl 1915 S . 25 . 1916 S . 183 und l9l7 S . 253 ) >,
ferner auf Ei such n des Kgl . Kriegsministeriums — auf
Grund der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf in d r F .ssung vom 26 . April 1917 (Reichs-
tBesedbl S 376 )* ' ) sonne der Bekanntmachung uberAus-
kunKpflicht v I ^ ulr 19 . 7 (R °ichs -Gesetzbl . .S . 604 ). . . )
mit d m Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht,

1 baft Zuwiderh ndlungen nach den in den Anmerkungen
abqedruckten Bestimmungen bestraft werden , soweit nicht
nach allgemeinen St >asges tzen höhere Strafen verwirkt sind.

Auch kann der B -lrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger ^ r-
sonen vom Hand -l vom 23 . September 1915 (Reichs -Ge-
fefebl. S . 603 ) untersagt werden.

Attk -tl.
8 3 Ziffer 1 d>r B -kanntmachung Nr . L . 888/7 . 17.

q  w 21  b,tr >ff 1 b Höchstpreise und Beschlagnahme von
Leder , vom 20 Oklover 1917 erhält folgende Fassung:

1. Etnreil»»»g in die Wertklnste«.
Die Lederarten der laufenden Nummer 1 bis 8c

einschli . buch der Preistafel werden eingeteilt in
Werlklass n und diese wieder in Sortimente.

Die CSmMlung des Leders in WerEassen betn ŝi
die Verven u g des Leders nach Gerbung und all¬
gemeiner Bearbeitung.

Werikl - ff A umfaßt nur Leder , dessen Gerbung.
Zurichtung , Trocknung und allgemeine Beschaffenheit
zu keinen wesentlichen fachmännischen Beanstan¬
dungen Anlaß bietet . Leder , das diesen Anforde¬
rungen nicht >nlipricht , .fäfft unter d :e Wertklassen
B oder C ’ .

W itkl .ss B umfaßt Leder , das gegenüber den
Anforderunteen an Leber der Weltklasse A öereits
nicht unwesentliche Mängel aufweist , z. B . unvoll¬
ständige oder sonst fehlerhaste Gerbung oder mangel¬
hafte Bearb ltu .g oder Zurichtung.

Weriklass C umfaßt Leder , das gegenüber den
Anforderungen an Leder der Wertklasse A grobe
Mä gel oufive ' st. die es für die Verwendung aus
seinem hauptsächlichsten Verwendungsgebiet als
nicht geeignei eischeinen lassen , aber noch seine Ver¬
wertung zur Ans -rtigung oder Ausbesserung be¬
stimmter einz lner Gegenstände aus Leder ge-

^Leder , das f. in -r Beschaffenheit nach nicht mehr
unter die Wenklasse 0 zu rechnen ist , muß ent-
sprech nd niedriger bewertet werden.

Der Kriegs -Rohstoff Abteilung des Königlich
Preußisch -n Knegsministeriums bleibt es Vorbe¬
halten . Richtlini n zu veröffentlichen , aus denen
weitere Eiaz . lheiten für die Einreihung des Leders
in die Weltklassen sich ergeben

Mäng -l der Rohware , wie Schnitte , Engerlinge,
Faulstellen und d. r,l .. sowie vereinzelte , örtliche
Schaden des L de . s sind ohne Einfluß auf die Ein-
reihang in die Weltklasse . Sie bedingen die Ein¬
teilung des Leders in die Sortimente.

Sortiment I umfaßt nur Leder , das keine oder
nur >anz une ' hebliche örtliche Schäden aufweist.

Sortiin . nt II umfaßt Leder mit leichteren.
Sorlimei t 111 Leder mit starken Schäden.

Es vermindert sich der Grundpreis
für Sortiment II (leichtere Schäden)

um 5 v . H . bei den unter lfde . Nr . 3 und 4
um 3 v . H . bei den übrigen sin Weltklasse^

eingeteilten Lederarten,
für Sortiment III (starke Schäden)

um 10 v . H . bei den unter lfde . Nr . 3 und 4
um 6 v . H . bei den übrigen in Wertkafse,

eingeteilten Lederarten.
Bei der Berechnung ist von der Wertklaffe ans-

zuaehen , in die das betreffende Stück gehört.
' § 4 Absatz a erhält folgende Fassung:

8 4.

Mengenfeststellung und Zahlungsbedingungen.
a) Bei den Arten , für welche im 8 3 Grund¬

preise für das Kilogramm angegeben find , muß die
Preisberechnung nach dem Gewicht erfolgen . Bein,
Verkauf vom Lederhersteller ist maßgebend bas
Gewicht des Leders in gut getrocknetem Zustande.
Gut getrocknet ist ein Leder , das bei normaler Auf¬
bewahrung nichts an Gewicht verliert . Als nicht
gut getrocknet gilt in jedem Falle Leder , das auf
dem - Transport zum Empfänger erster Hand mehr
als l, r v . H . an Gewicht verliert . Bei den Arten,
für welche im 8 3 Grundpreise nach Maß festgesetzt
sind , hat die Preisberechnung nach Quadratmetei-
Mafchinenmaß (dem tatsächlichen Flächenmaß in
Quadratmeter ) zu erfolgen . Aus der Rechnung
muß die Art (lfde . Nummer der Preistafel ), die
Wertklasse , das Sortiment oder die Sorte
sichtlich sein.
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Arttkel II.
Die Bekanntmachung tritt mit dem 1.

1917 in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 1. Dezember 1917.
Stellvertretendes Generalkommando

18 . Armeekorps.

Coblenz , den 1. Dezember 1917.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstei « .
Ial , 18305/11 . 17.
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Die Herren Bürgermeister werden wiederholt daran Lwift
erinnert , daß die Duplikat -Frachtbriefe über abgerolltr Geist«ermneri, oap uie
Heu - und Strohmengen jedesmal sofort an die Verteilung ;- Uhsicl

Krpjses einaesandt werden müssen . reickcstelle des Kreises eingesandt werden muffen . ,
Falls Händler mit der Verladung und Absendung be¬

auftragt sind , müssen diese sofort angewiesen werden , d«
Frachtbrief -Duplikate hierher einzusenden . 1

Zwecks Berichterstattung an den Herrn Oberprastdentu
ersuche ich mir binnen 3 Tagen zu berichten , welche Hw-
und Strohmengen gemäß Rundschreiben Nr . 65 vom
Oktober bis jetzt abgerollt sind . 1

Montab aur,  den 29 . November 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschufsel

Bertuch . *

rriegsministerium.

NchtWbkkmtinchW
Nr . L . 888/11 . 17 KRA.

zu der Bekanntmachung Nr . L. 888/7 . 17
KRA . vom 20 . Oktober 1917 , betr. Höchst¬

preise und Beschlagnahme von 8eoer.
^ Vom 1. Dezember I9l7 . >

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand v . 4 3™ 185  ' 11
Verbindung mit dem Gesetz vom II .Dezember 1915 (Rerchs-
Besetzbl. S . 813 ) — in Bayern auf Grund der Aller¬
höchsten Verordnung vom 3 t . Juli 1914 — , des Gesetzes,

*) Mit Gelängnis bis *it einem Jahre und mit Geldstrafe bis
ju zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wrrd bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2.  wer eimn ande en zum Abschluß eines Ve-trages auffordert

durch den die Höchstpreise überschritten weiden, oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet ; o q

3. wer emen Gegenstand, de von emer Aufforderung (§ 2,,3 des
Gesetzes, bet effend Höchstpreise) betroffen ist, belseiteschafft, de-
schädigt oher ze stört ; ,

4. wer der Äuffo derung der zuständigen Behörde zum Verkauf
von Geg nständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, mcht
nuchkomint;

5 wer Vor äte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt
sind den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wei den noch§ 5 de« Gesetzes, bet effend Höchstpreise, erlaffenen
Ausführungsv stimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder 2 ist
die Geldstrafe mindeste»» auf das koppelte des Betrages zu bemessen,
um den der Höchnp-eis übe schritten worden lst oder rn den Fallen der
Nummer 2 übe sch itlen werden sollte; übersteigt der Mlndestbetrag
i>-tmtausend Biark so ist aus ihn zu erkenn n. Im Falle mildernder
Umstände kann die Geldst afe bis auf die Hälfte des Mindestbetrag ' s

eimoß gt^ ^ g ä[jen be, Nlirniner 1 und 2 kann neben der Strafe
an reordnet we.den, daß die Verurteilung aus Kosten des Schuld-gen
öffentlich bekanntzumachenist ; auch kann neben Gefängmsstraf
auf Verlust de, bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände auf die
sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

»» Mit Gesängnis bis zu einem Jahre oder mit GeldMfe bis zu
zehn'ausend Ma >k wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2 wer unbefugt einen beschlaauahmten Gegenstand beiseiteschafft
beschädiat oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder « n
andere» Ve änßerung». oder Erwe-bsgeschaft üb-r rhn abschließt,

3 wer der Beipflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
v rwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderdandelt

> 4 wer den erlass nen Ausführungsbestlmmungen zuwiderhandelt.
. . . » Wer omsätz ich die Auskunft, zu der er auf G,sind dieser Be-

kanntmachuna verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben rnachsi odec wer
ooisätzlich di Einsicht in die GeschäftSbnefeoder Geschäftsbücher oder
die Besichtigung oder Untersuchung der Betriebsemilchtungen ode
Näu i e veiweigert, oder wer vorsätzlich die vnrgeschriebeiien2« <
büche einmiichten ode- zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis

kecks Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Ma k oder
mit einer dieser Strafen bestraft ; auch können Vorräte, die ve-schwiegen
wo den sind, im Urteile als dem Staate verfallen ei klart werden, ohne
Unterschi-d, -b sie dem Auskunftspflichtlgen gehören oder mcht.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Gnmd dieser Bekann -

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
An die Einsendung folgender Fristberichte wird erinnert
1) Ueberschuß bzw . Fehlbedarfsanzeige von Milch ; j
2) Nachweisung über die Bevölkerungsbewegung . |

Da ich die Angaben dieser Berichte sofort weitergeba
muß , erwarte ich bestimmt , daß dieselben bis zum«
Dezember  hier eintreffen.

Montabaur,  den 30 . November 1917.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschuffes:

Bertuch.
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Der deutsche Tagerdericht.
WTB  Großes Hauptquartier, den 30. Nov. (AmÄ kann

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

In Flandern entspannen sich am Nachmittag«
Houthoulster Walde des Zandvoorde lebhafte ArtlW
kämpfe , die namentlich beiderseits von Poelkapelle ^
nördlich von Gheluvelt mit größter Heftigkeit g6U -
wurden . Eigene Slurmableitungen stießen nahe der £ . anhl
in einzelnen Abschnitten des Kampffetdes m die se <
sichen Linien vor und brachten zahlreiche Franzosen

B^ Armentieres , Lens und südöstlich von Arras
steigerte Feuertäligkeit . . . .c Sor

Auf dem Schlachtfelde bei Cambrar griff " " . « .mm
länder am frühen Morgen nach heftiger Feuerwnv , ^
unsere Stellungen westlich von Bourlon an " ist
schweren Verlusten wurde er zu .ucksteschlanen » m < dem
mittag nahm der Feuerkampf zwischen Juchy und 9 $ od
taine wieder beträchtliche Stärke an . ^ " ;'£-

In der Gegend von St . Quentrn war die
lätigkett lebhafter als an den Vortagen.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Ein eigenes Sturmtruppunternehmen nördlich

Braye hatte vollen Erfolg und brachte Gesänge
Alks beiden Maasufern lebte das Feuer zeitweilig

8 # UÜ
tnm

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
An vielen Stellen , namentlich im Sundgav.

Tätigkeit der Franzosen.

Seit dem 24 . November verloren unsere G ''g^
Lustkampf und durch Abschuß von der Erde 30 FU«
und 2 Fesselballone.
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Leutnant Bucklcr errang seinen 30 ., Leutnant Bongartz
Men 25 ., Leutnant Böhme seinen 24 . und Leutnant
Din seinen 21 . Luftsieg.

*

Im Osten , Mazedonien und Italien  keine
größeren Kampfhandlungen.
• Der Erste Generalquartiermeister : Ludeudorsf.

*
* *

Der Abrndbericht über die Kriegslage.
Erfolgreiche Kämpfe bei Cambrai.

WTB Berlir », 30 . Noo . Auf dem Schlachtfelde bei
ßambrai sind neue Kämpfe entbrannt , die bisher für uns
»rsolgreich waren . Von den anderen Fronten nichts Neues.* * *

Berlin,  30 . Noo . (Amtlich .) Westlich und süd¬
westlich der Straße von Gibraltar versenkten unsere
H-Boote wieder 4 Dampfer und 2 Segler mit zusammen
Md 16 000 Brutto -Regrstertonnen.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Zur Neubesetzung des rheinischen
Overprästvinms.

Der Kln . Vz . wird mitgeteilt , daß wegen einer ander¬
weitigen Besitzung des Oberpräsidiums der Rheinprooinz
noch keine Entscheidung getroffen ist , und die von Schor-
femer betreffende Mitteilung nicht zutreffend ist.

Eine Erklärung des österreichische« Minister-
p»ästdeuten zum russischen Friedensangebot.
WTB Wien,  30 . Nov . Abgeordnetenhaus . Nach

Eröffnung der Sitzung ergriff der Ministerpräsident Dr.
Ritter von Seidler  zu folgenden Ausführungen das
Wort:

Hohes Haus ! Wie dem Hohen Hause aus der offi¬
ziellen Meldung des Wiener k. u . k. Korrespondenzbüros
vom gestrigen Tage bekannt ist , hat die k. u . k. Regierung
die Einladung der russischen Regierung zu sofortigen Ver¬
handlungen über den Waffenstillstand und allgemeinen
Frieden bereits angenommen . (Lebhafter , langanhaltender
Beifall und Händeklatschen .) Die k. u . k. Regierung ist
im Sinne ihres wiederholt bekannt gegebenen Stand¬
punktes entschlossen , die einzuleitenden Verhandlungen im

>- Geiste der Verföhnlichkeit zu führen (Lebh . Beifall ), da ihre
lungs- Absicht darauf gerichtet ist , baldigst den Frieden zu er-

1 reichen , welcher ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten
, - • - * - " unbrng be- der Völker in Zukunft ermöglicht . (Lebhafter Beifall

en> dir Händeklatschen .)
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* Wie aus der gestern veröffentlichten Antwort des
>Außenministers an die Regierung der russischen Republik
werter ersichtlich ist , hat sich die Regierung Oesterreich-
Ungarns bereit erklärt , in Verhandlungen über den all¬
gemeinen Frieden einzutreten . (Lebhafter , anhaltender
Beifall und Händeklatschen .) Bei diesen Verhandlungen
wird die Regierung Oesterreich -Ungarns anstreben , mit
jenen Staaten , die sich auf Grund der jetzt von Rußland
ergangenen Einladung bereit erklären , Frieden zu schließen,
zu einem Frieden zu gelangen , welcher für die vertrags¬
schließenden Truppen gleich ehrenvoll ist , und der von
dem Grundsätze „ohne territoriale und wirtschaftliche Ver¬
gewaltigungen " geleitet sein wird . (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen .)

Hierbei wird die österreichisch -ungarische Regierung das
Recht der mit ihr zum Friedensvertrag schreitenden Staaten
anerkennen , den zu ihnen gehörigen Völkern die volle
Freiheit der Entschließung über ihre staatliche Zukunft zu
gewähren , und wird sich jeder Einmischung in die inner¬
staatlichen Verhältnisse ihrer Kompaziscenten enthalten,
wird aber ihrerseiis verlangen , daß jede Einmengung in
unsere eigene staatliche Organisation unterbleibe . (Leb
Hafter Beifall und Händeklatschen .)

Ich von meinem Slandpunkte als österreichischer Mi¬
nisterpräsident muß im Anschluß hieran darauf Hinweisen,
daß ein Staat , wie der unsere , der ein auf Grund des
allgemeinen , gleichen , geheimen und direkten Wahlrechts
gewähltes Abgeordnetenhaus hat , mit Recht behaupten

lmtl « fann ( etne Volksvertretung zu besitzen , wie sie demokrati¬
scher kaum gedacht werden kann , und daß alle Voraus¬
setzungen dafür gegeben sind , das politische Schicksal der
Völker des Staaies selbst zu bestimmen . (Lebhafter Bei-

ta 9 ® ‘ und Händeklatschen .) Damit erledigen sich, glaube ich,
titillo r Anfragen , die einerseits von den Abgeordneten
eßeJ ■Dr . Adler und Genossen , anderseits von den Abgeordneten
9eK Fmk und Genossen eingebracht worden sind . (Lebhafter,

,w r / anhaltender Beifall und Händeklatschen .)
äe st' f Hierauf führte Präsident Dr . Groß  folgendes aus:
3f en “ Hohes Haus I Die Mitteilungen des Ministerpräsidenten

können zwar augenblicklich nicht den Gegenstand unserer
rta ® Beratung und Beschlußfassung bilden , ich bin aber über¬

unternommen wurden , und die von den Mittelmäckten
in treuer Befolgung der stets gezeigten Friedensberkilschafl
und in vollem Einvernehmen der Mirtelmäch 'e unter¬
einander (Lebhafter Beifall ) unternommen werden sind,
wohl niemand mehr , auch die ärgsten Kriege h tz r der
Entente nicht , wird die Verantwortung für die Forff tzung
des menschenmordenden Krieges tragen könn n Möa»
dieser erste Schritt , der da geschehen ist , sich zam Heile
unseres Vaterlandes ausdehnen , und möge u s rem
Vaterlande bald der heißersehnte Frieden , den alle Vö k. r
so notwendig brauchen , zuteil werden . <L bhafter , an¬
haltender Beifall und Händeklaischen .)

Die hungernde « russische« Soldaten.
Aus Haparanda wird uns gemeldet : „Nowosi Shisn"

veröffentlicht einen Aufruf der 12 . A >mmee , worin augen¬
blickliche Entsendung von Proviant oerla «gt wird , ^a sich
weder Mehl noch Hasir mehr an der F ont no find l.
Die Truppen hätten ihre letzten Brotreseroen anig . zehit
und mußten nunmehr die Schützengräben ve l fsi >. um
sich Essen zu verschaffen . Die Millronenarmee werde da¬
durch gezwungen , die Front zu öffnen . Kein Gefey könne
sie daran hindern.

Das russische FriedenSanaebot
Das russische Heer für den Frieden.

j.TU Genf,  29 . Nov . Eine Havus - T pescy» meldet
aus St . Petersburg vom 27 . Nov . : Die bis jetzl vor¬
liegenden Resultate der Generalabstimmu - g i » »er Arm e
affen keinen Zweifel mehr , daß die u r o ß e M - h r h e i t

des Heeres  von den maximalistischen Ideen verführt
ist und der neuen Regierung jede gewünfchle G folgschaft
eisten wird.

General Dnchoniu in den Händen der
Maximalisten.

Basel,  30 . Nov . (zb .) Die „Times " brinut eine
Petersburger Meldung , wonach sich b>’i bishe Höchn-
!ommandierende der russischen Armee , GeneralTunonin,
eit Mittwoch früh in der Gewalt der M xunulisten des

Hauptquartiers befindet.
Rußland und die Entente.

WTB Kopenhagen,  30 . Nov . Sozialdemokraten
meldet über Stockholm aus Sr . Petersburg : Die >us
ische Regierung beschloß neue Botschafter in London,

Paris  und Rom  zu ernennen . Für diese Paste » sind
Anhänger der Bolschewiki -Parter ausers , hLämilrche
Diplomaten der Entente haben gegen dl . B >öff- n l chung
der Geheimdokumente Einspruch erhoben und l>>schlossen
nach Stockholm abzurersen und ihre Vertretung b sonderen
Bevollmächtigten zu übertragen.

Russischer Schritt beim Vulkan
WB Zürich,  29 . Nov . Nach einem T -legramm aus

Rom ist bei dem Vatikan am 27 . Noo . mber ein amtliches
Friedensgesuch der russischen Regierung errrgegan en.

'Franks . Nachc .)
Die Haltung der Schwe,.

Bern,  29 . Nov . (WTB .) Der Bundesrat t ilr mit:
Der Kommissar für auswärtige An . leg . n n
maximalistischen Regierung m Sr . Pel rs urg , Trotzki,
rberreichte den Vertretern der sechs neutral n europäischen
Staaten in St . Petersburg eine Note , wodurch er ft . nnlnis
von den Vorschlägen gibt , die den Bauch chern der
Entente bezüglich des Friedens und eines W -'ff nstill-
standes gemacht wurden . In der Note verlangt Trotzki
die amtliche Uebermitttlung der Vmfchlä  e an die R-
gierungen der Mittelmächte . Der jch veize ' ilch. G >sandte
in St . Petersburg bestätigte nach einer Becständ 'guna
mit den übrigen dortigen neutralen G >sandten Trotzki
den Empfang der Note . Der Bundesrat nahm h>ure
von diesen Mitteilungen Kenntnis u d beschloß , bei s iner
Gesandtschaft noch genauere Erkundigungen einzuzteh n
und Mitteilung der Vorschläge za verlangen , die den
Botschaftern der Alliierten in St . P lersdurg gemachi
worden sind . Demgemäß behiell sich der Bundesral s ine
Entscheidung über die Folge , die er dem Schritt Trotzkis
zu geben gedenkt , vor.

Die Schweiz vertritt keine fremden I teressin in Ruß¬
land und ist von Rußland nie um die B . rtretung seiner
Interessen in den kriegführenden Ländern angegangen
worden.

a zeugt , in Ihrer alle Sinne zu sprechen, wenn ich unsere
Det. < innige Freude darüber ausdrücke , daß der erste ernste
r" " !. Schritt zur Einstellung des Menschenschlachtens geschehen

j ist (Lebhafter Beifall und Händeklatschen ) und daß wir
s S ^ m heißersihnten Frieden wirklich näher gekommen sind,

ino o iî och lange ist der Friede nicht erreicht , wir dürfen uns
tUe, darüber täuschen , aber ich bin überzeugt , und ich

!litl»°H glaube , Sie alle meine Herren mit mir , daß nach den
Schritten , die von der russischen Provisorischen Regierung

tützungen vom 1. Novbr . ab in nachstehender Weise zu
zahlen : 1. An sämtliche Berechtigten einschließlich derje-
ngen , die Land bis zur Größe von 1 Morgen bewirt-
chasten , pro Kopf 5 Mark monatlich . 2 . An diejenigen,

die Land bis zur Größe von 5 Morgen bewirtschaften,
pro Kopf 3 Mark monatlich . 3 . An Landwirte die über
5 Morgen bewirtschaften , pro Kopf 1 Mark monatlich.
Die erstmalige Zahlung hat für die Monate November
und Dezember sogleich zu erfolgen . Alle bisherigen Zah¬
lungen bleiben in" voller Höhe bestehen.

** Montabaur,  1 . Dez . Der Viehhandelsverband
ür den Regierungsbezirk Wiesbaden hat in einer Be¬
kanntmachung vom 2 . November 1917 verordnet , daß

vom 15 . Dezember d . I . ab auch der Handel mit Ferkeln
im Lebendgewicht unter 25 Kilogramm nur von Händlern,
die sich im Besitz einer Ausweiskarte befinden , betrieben
werden darf . Zugelassen werden Personen , die bereits
vor dem 1. Juli 1914 nachweislich mit Ferkeln gehandelt
haben . Anträge um Zulassung sind alsbald an den Vieh-
haudelsverband für den Regierungsbezirk Wiesbaden,
Frankfurt a . M ., Untermainanlage 9 zu stellen.

sij Montabaur.  1 . Dez . Am 1. Dezember 1917,
tritt eine Nachtragsbekanntmachung Nr . L 888/7 . 17.
ft . R . A . zu der Bekanntmachung vom 20 . Oktober 1917.
betrefsind Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder (Nr.
L . 888/7 . 17 . ft . R . A .), in Kraft . Durch den Nachtrag
ist die Einreihung in die Wertklassen (§ 3 Ziffer 1) ab¬
geändert . Sortiment Nr . I umfaßt numehr nur Leder,
aas keine oder ganz unerhebliche örtliche,Schäden aufweist.
Bezüglich der Mengenfeststellung (§ 4) rst eine Aenderung
dahin getroffen , daß als gut getrocknetes Leder das
Leder anzusehen ist , das bei normaler Aufbewahrung
nichts an Gewicht verliert . Als nicht gut getrocknet gilt
auf j den Fall Leder , das auf dem Transport zum
Empfänger erster Hand mehr als 1,5 vom Hundert an
G wicht verliert . Der Wortlaut der Bekanntmachung ist
auf den Bürgermeisterämtern einzusehen und im heutigen
Kreisblatt veröffentlicht.

Der Verband will von Amerika Tate » scheu.
Genf,  30 . Nov . Der Progrs ^ b ingl «ine  s ltsame

Pariser Notiz über eine ungewöh lich lange Konferenz
Clemenceaus mit Oberst Hause , Amerika ert ssi e st j tzl
die ungeheuere Last seiner erwart . In Muhilsi.  Lloyd
George habe angesichts des russischen Abf ' lls  an Wilson
die präzise Anfrage gerichtet , wann Amerika die erste
Million Soldaten stelle . ' Auch der Ecl >>r , das Journal
de Peuple und l 'Oeuore betonen auffällig , die Paris r
Konferenz müsse vollste Klarheit üder die amerikanische
Hilfe bringen.

Lmd

ß Montabaur,  30 . Nov . Nach dem Erlaß des
Herrn Reichskanzlers vom 3 . Nov . 19 >7 I . A. 16585 und
des Herrn Ministers des Innern vom 9 . Nvvbr . 1917
V b 2561 sind die Familienunter st ützungen  vom
1. Novbr . 1917 erhöht  worden Gemäß Beschluß des
Lieferungsverbandes vom 26 . Noo . cc. sind diese Unter-

0 £> Zu der Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17. A . 10 vom
1. Juli betr . Beschlagnahme , Bestandserhebung u . Höchst¬
preise für Salzsäure ist eine Nachtragsbekanntmachung
Nr 1001/11 . 17 . A.  10 vom 1. Dezember 1917 erlassen
worden . Durch die Nachtragsbekanntmachung erhält § ir
eine neue Fassung . Sie bezweckt den in der Zwischenzeit
gestiegenen Unkosten für Verpackung und Lieferung Rech¬
nung zu tragen . Ferner sind einige ergänzende Bestim¬
mungen , die sich in der Praxis als wünschenswert heraus-
geste llt haben , eingefügt worden . Hierdurch sind die Vor¬
schriften über Salzsäure mit denen über Schwefelsäure
und Oleum in Uebereinstimmung gebracht worden . Der
Wonlaut der Bekanntmachung ist auf den Bürgermeister-
nwisterämtern einzusehen und im heutigen Kreisblatt ver¬
öffentlicht.

Montabaur,  1 . Dez . (Von der Eisenbahn .)
Die Zulassung von Stückgütern zur Bahnbeförderung
wird nach Möglichkeit erweitert und die Gütersperre dem¬
nächst ganz aufgehoben werden.

** Höch st preis für Ausland seier!  Der Klein-
handelsprels für Auslandseier ist , wie die Z -E .-G . mit-
lelll , vom 29 . Oktober 1917 ab auf 48 Pfg . für das
ganze Reich erhöht worden.

— Das Bier wird immer seltener.  Für das
neue Wirtschaftsjahr 1917 —18 werden den Brauereien
nur noch 10 Prozent ihres Fciedensbedarfs an Gerste
zugeteilt . Dabei wird der größere Teil des Bieres noch
für das Heer und die Rüstungsindustrie beansprucht , sodaß
für die übrige Bevölkerung nur eine sehr geringe Menge
übrig bleibt.

-8 - Wirges,  1 . Dez . Dem Herrrl Bürgermeister
Gerz  hier wurde das Verdienstkceuz für Kriegshilfe
verliehen . »

-I- Grenzhausen.  Dem Fabrikanten Herrn Emi
Sahm,  sowie dem Geschäftsführer dieser Firma , Herrn
Anton Schreckenberg,  wurde das Verdienstkreuz für
Kriegshilfe verlrehen.

:: VomWesterwald. (FalscheRote -Kreuz -Schwestern
beim Hamstern .) Nachträglich gelangt zu unserer Kennt¬
nis , daß sich vor einiger Zeit in einem Orte zwei Damen
einmieteten , von denen eine die Abzeichen einer Rote-
Kreuz -Schwester trug . Sie gingen hier von Haus zu
Haus und sammelten Erbsen , Bohnen , Speck , Butter,
Käse usw . Sie geben in den Häusern an , Schwestern
von einem Lazarettzuge zu sein , der in Bonn liege . Auf
Geheiß der Aerzte des Zuges seien sie auf den Wald
zum Sammeln gekommen , da die Verwundeten nichts
mehr hätten . Da man aber Verdacht schöpfte , benach¬
richtigte man den Gendarmen , der die beiden falschen
Schwestern auch festnahm und dem Bürgermeisteramte
zuführte , von wo sie nach Feststellung der Namen und
Abnahme der Sachen entlassen wurden.

Freiendiez,  29 . Siov . Eine nette Gesellschaft wurde
vorgestern morgen am Freiendiezer Bahnhof (Westerwald¬
bahn ) von Herrn Bahnhofsoerwalter Martin festgenommen.
Es handelt sich um Frauen und zwei Herren , die in der
Nacht vorher in Brückrachdorf bei Dierdorf bei einem
Landwirt ein Schwein von 200 Pfund aus dem Stalle
gestohlen und abgeschlachtet hatten . Bei ihrer Festnahme
fand nran das Fleisch in einem Koffer ein ^epackt, Lunge,
Leber und sonstige eßbare Eingeweiden sowie zwei Schlacht-
messer und außerdem zwei wertvolle Treibriemen von einer
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Dreschmaschine in einem Karton eingepackt. Das Auftreten,
Benehmen , sowie Kleidung (die Damen trugen wertvolle
Pelze und Schleier ) ließ nicht erkennen, daß man es mit
einer solch sauberen Gesellschaft zu tun hatte . Die Ver¬
hafteten stammen aus Essen ; sie wurden vorläufig dem
Zentralgefängnis Freiendiez zugesührt.

Nassau.  Die hiesigen Geschäftsleute haben beschlos¬
sen, ab jetzt bis zum 1. Mai ihre Verkaufslokale zur
Ersparnis von Heizung und Beleuchtung abends 6 Uhr
zu schließen.

** Seck . Herr Pfarrer und König !. Kreisschulinspektor
Roos  zu Seck erhielt das Verdienstkreuz für Kriegshilfe.

** Hellenhahn.  Dem Herrn Pfarrer Schmidt  zu
Hellenhahn wurde das Verdienstkreuz für Kriegshilfe ver¬
liehen.

-j- Coblenz,  27 . Nov . (Bad Laubach verkauft .)
Die 31 Morgen große Liegenschaft Bad Laubach nebst
dazu gehörigen fünf Häusern ist in den Besitz eines aus
vier Mitgliedern neu gebildeten Konsortiums übergegangen.
In den Anlagen wurde früher eine Kaltwasserheilanstalt
betrieben.

15 Jahre Gefängnis für eine « Raubmörder.
Coblenz,  29 . Nov . Von dem hiesigen Kriegs¬

gericht wurde gestern der 177 2 Jahre alte Josef Retz-
mann  aus Utzenheim bei St . Goar , der am 15. Oktober
den Schreinermeister Fuhr  aus Hirzenach bei St . Goar,
nachdem er ihn ein Stück begleitet und über den Besitz
von Geld ausgefragt hatte , meuchlings ermordet und aus¬
geraubt hatte , wegen Raubmords zu 15 Jahren Gefängnis
verurteilt . Von der Todesstrafe mußte das Gericht wegen
der Minderjährigkeit des Angeklagten absehen.

Volksbücherei  M ontabaur.
Vom 1. Dezember an wolle die Oeffentlichkeit fol¬

gendes beachten:
I.  Die Bücher -Ausleihe findet statt:

Sonntags von 2ili —S1l2,
Mittwochs von 2y 2—3V2 und von 4—5 Uhr.

II. Die Ausleihe an Schulkinder , auch wenn sie
Bücher für Erwachsene holen sollen, geschieht « nr
Mittwochs von 21/2—3l/t Uhr.

III. Die Leihgebühren betragen pro Woche 10 Pfg.
für ein Buch.

Mitglieder des B .-V. sind zur unentgeldlichen
Benutzung eines  Buches für 14 Tage berechtigt.

Jede Ueberschreitung der Leseftist erhöht die Leih¬
gebühr um 5 Pfg . pro Tag.

Montabaur,  30 . November 1917.
Die Bücherei -Berwaltung.

Anmerkung:  In letzter Zeit wurden in die Bü¬
cherei eingestellt die neuesten Bücher von : Bahr , Bloem,
Federer , Fendrich , Dörfler , Heer, Herbert , Herzog , Hruschka,
K. Keller , Löns , Klug , Krare , Mockenhaupt , Speckmann.
Svenhedin , Svensson , Winter und Zahn ; ferner : H,
Steinhaufen : Jrmela.

Eine schwere, trächtige
Simmenthaler

Fahrknh
zu verkaufen.
Bürgermeister Bohl,

Wölferlingen.

Fleißiges , anständiges

Mädchen
für Privathaushalt (3 Per¬
sonen) sofort gesucht.

Laser , Köln,
Roonstraße 42 II.

Bknisth>. Sdaijtn
kauft

Edm. Stock, Solingen.

gesucht.
Schmeckn. Comp.,

Wirges.

JitHmichek
gesucht.

Joseph Hübinger
Volkskaffeehalle, Montabaur.

Verkaufe
eine größere Partie

Wie fing
Kaufm . gebild . junger

Statin sucht für die Abend¬
stunden Beschäftigung.
Off. unt . I . S . 24 an die
Exped . ds . Bl.

Zwei kräftige

Ardeitspserde
stehen zum Verkaufe bei

Wilhelm Peulchen,
Herschbach (Westerw .)
Der in Montabaur am

Petersthor eingefriedigteGarten
ist zu verkaufen.

Emil Hermes
in Weisweiler (Rheinland)
zur Zeit in Brandenburg a .H.

Schützenstraße 1 a.

10 Pfd . — 3 Mk., außerdem
getrocknete Zwiebel»

l/ Pfd . = 1,20 Mk. und
1 Häckselmaschine.

Wilh . Bartholomäus,
Montabaur.

@tne frischmelkende

Westerwälde Stttf ) ,
(gute Fahr - u . Nutz Kuh)
zu verkaufen bei

Bernhard Link,
Ransbach.

Ein schönerLatubulle
steht zu verkaufen

Wilh. Ditfonf Ir.
Harteufel ».

SnoenUompagnit 82, Montabaur.
Morgen nachmittag 4 Uhr : Uebuugsmarsch.

Die Führung.

Vaterländischer ßilfsdienit.
Aufforderung des Kriegsamts zur freiwillige«
Meldung gemäß K 7, Absatz des Gesetzes über

de« vaterländische « Hilfsdienst.

Helfer für die Etappe!
In dem gewaltigen , von unserem Heere

letzten feindlichen Gebiet
werden zur Verwendung bei Militärbehörden noch

zahlreiche Hilfskräfte benötigt.
Das Interesse des Vaterlandes verlangt , daß taugliche

und entbehrliche Kräfte der Heimat sich zu diesem Etappen¬
dienst zur Verfügung stellen. Zahlreiche kriegsverwen¬
dungsfähige Militärpersonen müssen im besetzten Gebiet
noch für den Dienst an der Front freigemacht werden.

Die Lebensbedingungen im besetzten Gebiet sind durch¬
aus günstig . Gute Entlohnung und reichliche Verpflegung
werden gewährt . Und was bedeutet die Notwendigkeit,
sich in fremde Verhältnisse einzugewöhnen , gegenüber dem
Maß von Opfern und Entbehrungen , das unsere Krieger
seit Jahren freudig ertragen!

Männliche Hilfskräfte jeden Alters , auch Jugendliche,
können, wenn sie geeignet befunden werden , Beschäftigung
im besetzten Gebiet im Westen finden und zwar für : Ge-
richtsdienst , Post - und Telegrafendienst , Botendienst , Tech¬
nischen- u . Eisenbahndienst , als Kutscher, Bäcker, Schläch¬
ter, Handwerker jeder Art oder als Hilfsschreiber , sowie
im Sicherheitsdienst (Bahnschutz, Gefangenen - und Ge¬
fängnisbewachung ).

Personen mit französischen und flämischen Sprachkennt-
nissen werden besonders berücksichtigt.

Wehrpflichtige können nicht angenommen werden , mit
Ausnahme der 50 °l0 oder mehr erwerbsbeschränkten
Kriegbeschädigten.

Als Entgelt » wird gewährt:
Freie Verpflegung oder Geldentschädigung für Selbstver¬
pflegung , freie Unterkunft , freie Eisenbahnfahrt zum Be¬
stimmungsort und zurück, freie Benutzung der Feldpost,
freie ärztliche- und Lazarettbehandlung sowie angemessener
Dienstlohn.

Bis zur endgültigen Ueberweisung an eine bestimmte
Bedarfsstelle wird ein „vorläufiger Dienstvertrag " ge¬
schlossen. Die endgültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes
kann erst im Anstellungsvertrag selbst festgesetzt werden.
Sie richtet sich nach Art und Dauer der Arbeit sowie der
Leistungsfähigkeit des Betreffenden . Eine auskömmliche
Bezahlung wird zugesichert. Falls Bedürftigkeit vorliegt,
werden außerdem Zulagen flrr die in der Heimat zu ver¬
sorgenden Familienangehörigen gewährt.

Die Versorgung derjenigen , die eine Kriegsdienstbe-
schädigung erleiden ist, besonders geregelt.

Meldungen nimmt entgegen für den Kreis Unterwesterwald
Bezirkskommando Oberlahnstein Zimmer 24
dabei sind vorzulegen : Etwaige Militärpapiere , Beschäf¬
tigungsausweis oder Arbeitspapiere , erforderlichenfalls
Abkehrschein. Es ist anzugeben , wann der Bewerber die
Beschäftigung antreten kann . Eine vorläufige ärztliche
Untersuchung erfolgt kostenlos bei dem Bezirkskommando.
Jeder Bewerber hat sich den erforderlichen Schutzimpfungen
zu unterziehen.

Kriegsamtftelle Frankfurta. (D.

Handwerkskammer Wiesbaden.

Bekanntmachung,
betreffend Vaterländischen Hilfsdienst.
Die inzwischen erlassenen verschärften Anmeldebestim¬

mungen geben uns Anlaß , nochmals öffentlich auf die
Hilfsdienstpflicht hinzuweisen . Unsere Bekanntmachung
vom 5. Oktober er. ist teilweise so aufgefaßt worden , als
wenn jeder vollbeschäftigte Handwerker ohne weiteres
befreit sei. Dies ist irrig , denn es ist nach § 4 Abs. 2
des Hilfsdienstgesetzes bzw . § 7 daselbst durch die zustän¬
digen Behörden (Einberufungs -Fzw . Feststellungsausschuß)
zu entscheiden, ob die betr . Betriebe für die Kriegsführung
oder die Volksversorgung Bedeutung haben , also kriegs-
wichttg sind. Es ist daher nötig , daß jeder schriftlich auf¬
geforderte Handwerker innerhalb 14 Tagen bei dem Ein¬
berufungsausschuß seine Befreiung in begründeter Form
beantragt , falls er nicht selbst seine Hilfsdienstpflicht an¬
erkennt. In zweifelhaften Fällen empfiehlt es sich, die
Handwerkskammer anzurufen . Im übrigen verweisen wir
auf die Bekanntmachung vom 5. Oktober er.

Wiesbaden,  den 24. November 1917.
Die Handwerkskammer:

Der Vorsitzende : Der Syndikus:
Carstens . Schroeder.

Haarketten
und Zöpfe

werden angefertigt.
Frau Stolz,-

Montabaur , Groß . Markt 6.

Mm22. ds.Mts. eineWachstnchtafche mit
Frachtbriefe und Papiere
in dem Mittagszug Selters-
Limburg hängen gelaffen.
Bitte gegen gute Belohnung
um Zusendung der Papiere;
die Tasche soll der ehrliche
Finder auch behalten.
I . Brost Wwe ., Selters.

Lichtbilberoortrag
des Herrn Kontreadmirals z. D . Recke -Berlin

über das Thema:Msechtteu.Unterfffiootc§«Msr
^iderP

{SJfont(

Donnerstag, den6. Dezemberd. Zs, ftr
nachmittags 4 y2 Uhr im

Gasthaus Schulte tu Selters.
Zu zahlreichem Besuche wird hiermit eingeladen.

KreiS-kslhjistssttlle deS Dtntfditn FlitteumriU.

Lelanntmachmig.
Montag, denS. Dezember 1817.

Fe>

Nachmittags l 1̂  Uhr,
werde  ich in  Montabaur  im Saale des Gastwirt;
Gerz (Bahnhofstr .) aus dem Nachlaffe der Witwe
Franz Josef Strassfeld in Montabaur folgende
Gegenstände öffentlich meistbietend gegen Barzahlung
versteigern und zwar im Aufträge des Nachlaßpflegerrj
Herrn Rechtsanwalt Dr. Wentrup:

2 Sopha , 2 Oefen mit Rohr , 1 Kochherd, 3 Kom¬
moden , 2 vollständige Belten , 2 Kleiderschränke,!
Tische, Stühle , divers . Küchengerät , Elektr . Hänge- j
lampe sowie Bilder und Spiegel.

Die Kleider , Strümpfe und Wäsche werde»
nicht versteigert.

Die Berfteigernng findet bestimmt statt.
. Siegmund,

Gerichtsvollzieher in Montabaur.

II.

HAUS HACHENSTEIN
Limburg a. d. Lahn A Parkstraße Nr 17

Abteilung für
Gymnastik und Körperkultur

unter Leitung der staatl. geprüft. Heilgymnastin Alice Schaarschuch.

Orthopädisches Turnen und Schwedische Heilgymnastik
einschließlich Massagen

für Körper- und Haltungsfehler, auch für Kranke, in strengindividuellen Einzelkuren
Gesundheitsturnenfür Erwachsene und Kinder in Gruppen.

Beginn : 3. Dezember 1917
Prospekte durch das Institut : DR. TENBAUM, LIMBURGA. LAHM.

An

Betr.:Mühine der LklsiWe.
Wir weisen wiederholt darauf hin , daß gemäß Bundes¬

ratsverordnung vom 7. August d. Js . sämtliche geerntete
Oelftüchte abzuliefern sind ; die Ablieferung kann entweder
per Fuhre an eines unserer nächstgeleaenen Lagerhäuser
oder per Bahn an das Raiffeisenlagerhaus , Ca mb erg
in Nassau erfolgen.

Die Ablieferer erhalten nach Ablieferung der Oelftüchte
von uns Bezugsscheine für Oel durch das zuständige
Landratsamt.

Die Kommissionäre des Kriegsausschuffes
für Oele und Fette , Berlin.

Zentral -Ein - u . Verkaufs - Landw . Zentral -Darlehns-
Genossenschaftfür den Regb . kaffef. Deutschland , Filiale
Wiesbaden in Wiesbaden . Frankfurt in Frankfurt a. M.

Eiserne Schwellen.

Die .
ert,

- und
e des
Falls
tragt
chtbril
Äon

Ca . 6 —800 Stück gebrauchte eiserne Schmalspur»
schwelle» , verwendbar für Geleise von 50—75 cm Spur-j
weite, billig z« verkaufe « .

Theod. Wrrtgen Inn., Vallendara M
— Telephon 2540 . —

Rübenschneideru.kl.»roüler
Jauche- «. Wasserpumpen

empfiehlt
Bemann Stern,EissmuuuuasgMontalianr.

Zu lausen gesucht,
jetzt oder später:

20 « Handfäustelstiele,
500 Treibfäustelftiele 0,80 n» lg ., 28 nun ^
50 « Schaufelstiele.
300 Kratzenstiele 0 .00 m lg ., 33 nun
200 Löffelstiele 2,00 m lg ., 33 nun <l>,
100 Stopfstange « 3 00 n» lg ., 33 nun

Alles ans Hafelnntzholz sauber « nd glatt
bearbeitet.

Wer diese Mengen ganz oder teilweise liefern kann,
wolle sein Angebot mit Preisangabe richten an:

Mel-und Silberwerk, »ab Ems.
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